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Fachbereich Bauen, Planen und 
Umwelt 

Sachbearbeiter Steffen Ernst  
Gemeinde Walluf 

Datum 15.08.2022 
 
 
Beratungsfolge Termin 
Gemeindevorstand der Gemeinde Walluf 29.08.2022 
Haupt - und Finanzausschuss 04.10.2022 
 
Planungsleistungen Villa Regenbogen 
- Vergabe durch den Gemeindevorstand 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
keine 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung möge beschließen: 
 
1.  Der Sachbericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen. 
 
2. Der Gemeindevorstand wird ermächtigt, nach Vorlage des Vergabevermerks zunächst die 
Planungsleitungen der Leistungsphasen 2 – 4 (Vor-, Entwurfs- und Genehmigungsplanung) 
entsprechend der vorgesehenen, stufenweisen Vergabe im Rahmen der bereitgestellten 
Haushaltsmittel vergeben zu dürfen. 
 
Sachverhalt: 
Die Planungsleistungen für die KITA Regenbogen sind von der Zentralen Vergabestelle des 
Rheingau-Taunus-Kreises europaweit ausgeschrieben worden. Durch EU-Richtlinien wird 
festgelegt, in welchen Fällen eine europaweite Ausschreibung erfolgen muss. Der Maßstab wird 
anhand von Schwellenwerten bestimmt. Ab dem Erreichen der festgelegten Schwellenwerte muss 
zwingend europaweit ausgeschrieben werden. 

Aus der EU-weiten Ausschreibung ergeben sich längere Fristen betreffend Bewerbungs-
/Teilnahmefrist und Angebotsfrist. 

Resultierend aus diesem Verfahren wird ein Vergabevorschlag erst in der zweiten Oktoberhälfte d. 
J. vorliegen. 

Hieraus ergibt sich weiterhin, dass entsprechend Jahresterminkalender die Vergabe der 
Planungsleitungen durch die Gemeindevertretung erst am 08. Dezember 2022 erfolgen könnte. 

Um die Planung letztendlich zu beschleunigen, wird daher vorgeschlagen, den Gemeindevorstand 
zu ermächtigen, nach Vorlage des Vergabevermerks zunächst die Planungsleitungen der 
Leistungsphasen 2 – 4 entsprechend der vorgesehenen, stufenweisen Vergabe im Rahmen der 
bereitgestellten Haushaltsmittel vergeben zu dürfen. Die Leistungsphasen 2 – 4 umfassen die  
Vor-, Entwurfs- und Genehmigungsplanung. 
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Nikolaos Stavridis, Bürgermeister 




